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Die Energiewende stellt Unternehmen vor große Herausforde rungen. Um sich als 

nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Unternehmen zu positionieren, ist ein 

 wesentlicher Baustein in diesem Kontext der verstärkte Einsatz von erneuerbaren 

Energieträgern. Die Eigenstromnutzung ermöglicht es Unternehmen, ihren Energie

bedarf selbst zu decken und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 

zu leisten.

Diese Handlungshilfe, die in Kooperation mit dem Energy  Saxony e. V. entstanden ist, 

richtet sich an alle Personen mit strategischen Entscheidungsbefugnissen, die die 

Energieversorgung ihres Unternehmens auf erneuerbare Energieträger umstellen 

wollenunddabeidieenergiewirtschaftlichenRechteundPflichtenbeachtenmüssen.

SieerhaltenInformationenzudenrechtlichenRahmenbedingungenfürdenBetrieb

unddieStromnutzungvonAnlagenfürerneuerbareEnergieträger.

Die Eigenstromnutzung bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, nicht zuletzt auch eine 

gestärkte Wettbewerbsfähigkeit durch mehr Unabhängigkeit von den Energiemärkten 

und durch ein positives Image zur Erhöhung der Akzeptanz am Markt.

Mit praxisnahen Tipps können Unternehmen ihre Energieversorgung auf erneuerbare 

Energieträger umstellen und somit ihre Energiekosten langfristig stabilisieren. Dieser 

Energieträgerwechsel ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, sondern 

trägt auch zur eigenen Versorgungssicherheit bei.

Wirhoffen,dassdieseHandlungshilfeUnternehmendabeiunterstützt,ihreZiele

inBezugaufEnergieeffizienzundNachhaltigkeitzuerreichen.
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1 

Einleitung

Bereits in den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche Unter

nehmen und Handwerksbetriebe mit der Möglichkeit einer Eigen

stromversorgungausErneuerbarenEnergienbeschäftigt.Nicht

zuletztaufgrundderimJahr2014eingeführtenEEG-Umlageauf

selbst genutzten Strom sowie damit verbundenen administrativen 

und messtechnischen Herausforderungen erschien dies vielen 

Unternehmenbisherhäufigalskaumwirtschaftlichattraktivoder

1 Bereits zum 01.07.2022 wurde die EEGUmlage durch das „Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die 
EEGUmlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher“ auf null abgesenkt (BGBl. 2022 I S. 747).

2 Vgl. BDEWStrompreisanalyse Juli 2022 (Haushalte und Industrie vom 21.07.2022, abrufbar unter 
https://www.bdew.de/media/documents/220727_BDEW-Strompreisanalyse_Juli_2022.pdf (letzter Abruf am 22.12.2022).

jedenfallsinderUmsetzungvielzuaufwendig.Mitdemendgül

tigen Wegfall1 der EEGUmlage zum 01.01.2023 hat sich dies nun 

 geändert. Hinzu kommen auf der anderen Seite die in den ver

gangenen Monaten massiv gestiegenen Strombezugskosten. So 

sindbeispielsweisediedurchschnittlichenStrompreisefürkleine

bis mittlere Industriebetriebe (ohne Stromsteuer) allein bis Juli 2022 

um94%gegenüber2021gestiegen2.

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0747.pdf%27%5D__1669637764926
https://www.bdew.de/media/documents/220727_BDEW-Strompreisanalyse_Juli_2022.pdf


saena | Eigenstromnutzung mit Erneuerbaren Energien in Unternehmen 5



Diese Entwicklung lässt eine Eigenversorgung zunehmend wirt

schaftlich attraktiv erscheinen. Dies hat seine Ursache nicht 

zuletztinderZusammensetzungdesStrompreises,derfür

einenStrombezugausdemöffentlichenNetzzuzahlenist:Nur

etwa50%desStrompreisesfürHaushalteentfallenaufdieeigent

lichen Stromgestehungskosten (Strombeschaffung / Vertrieb). 

DerrestlicheTeilbestehtausdenNetzentgeltenfürdieNutzung

desöffentlichenNetzes(etwa20%)sowieSteuern,Abgabenund

Umlagen(etwa30%).ZuLetzterengehörennebenderUmsatz

steuer insbesondere die Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh, aber 

auch Konzessionsab gaben sowie weitere netzentgeltgekoppelte 
Umlagen(KWK-Umlage,§19StromNEV-Umlage,Offshore-Netz

umlage,UmlagefürabschaltbareLasten)3. Bei gewerblichen und 

 industriellen Stromlieferungen kann sich das Verhältnis zwar im 

Einzelfall abweichend darstellen. Fakt bleibt aber, dass auch hier 

StrompreisbestandteilewieNetzentgelteeinschließlichKon-

zessions abgaben und Umlagen sowie die Stromsteuer zu Buche 

schlagen.

Hierin besteht der entscheidende Vorteil einer Eigenversorgung aus 

ErneuerbarenEnergien:JenachkonkreterAusgestaltunglassen

sich diese Strompreisbestandteile einsparen und die  unmittelbaren 

Kosten des Stromverbrauchs damit deutlich  senken. Und falls der 

produzierte Strom nicht direkt im Unternehmen selbst verbraucht 

werden kann, ist der Anlagenbetreiber durch die gesetzlich gere
gelteMöglichkeiteinerNetzeinspeisungundfinanziellenFörderung 
nach dem ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) weitgehend abge

sichert. 

Die möglichen Anwendungsfelder einer Eigenversorgung aus 

 Erneuerbaren Energien in Handwerk, Gewerbe und Industrie 

3 ZurZusammensetzungdesStrompreisesfürHaushaltesieheBDEW-StrompreisanalyseJuli2022(HaushalteundIndustrievom21.07.2022,
abrufbar unter https://www.bdew.de/media/documents/220727_BDEW-Strompreisanalyse_Juli_2022.pdf (letzter Abruf am 22.12.2022).

4 ZudenBesonderheitenbeiGreenEnergyParkssiehe„LeitfadenGreenEnergyParks“,TUChemnitz2021,
abrufbar unter https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A75424/attachment/ATT-0/ (letzter Abruf am 22.12.2022).

sind dabei quer durch alle Branchen denkbar vielfältig, wobei der 

Schwerpunkt derzeit vor allem auf der Solarenergie liegt. Dies reicht 

von der 20 kWpSolaranlage auf dem Werkstattdach eines kleinen 

HandwerksbetriebesübergrößereSolaranlagenaufHallendächern

ineinemGewerbegebietbishinzurErrichtungvonFreiflächenan-

lagen auf angrenzenden Flächen von Industriebetrieben. Aber auch 

dieNutzungderWindenergieoderderBiomassetrittzunehmendin

den Fokus größerer Gewerbe oder Industrieunternehmen. Damit 

engverknüpftistdieFrage,obundunterwelchenrechtlichen

RahmenbedingungenüberschüssigerStromauchanDrittegeliefert

werdenkann:beispielsweiseandenbenachbartenBetriebimGe

werbegebietodereinfachaneinenMieterimBürogebäude,aufdes

sen Dach die Solaranlage installiert wird. Gerade in Gewerbeparks 

bieten sich Optionen einer energetisch optimierten Umplanung als 

sogenannte Green Energy Parks (Vorgeschaltet stellen sich sicher 

einige Fragen, wie beispielsweise zur gemeinsamen Beschaffungs

strategie, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.4).

Die vorliegende Handlungshilfe beschreibt den aktuellen recht

lichenRahmenfürdenBetriebvonEigenversorgungsanlagenaus

Erneuer baren Energien in Unternehmen und die sich daraus erge

benden Gestaltungsoptionen. Dabei wird im Folgenden differenziert 

zwischen der reinen Eigenversorgung (vgl. Kap. 3) und der Eigen

versorgung unter zusätzlicher Belieferung von Dritten (vgl. Kap. 4). 

AbschließendwerdendieVermarktungsmöglichkeitenfürden

Überschussstrom erörtert (vgl. Kap. 5).

Die Handlungshilfe basiert auf der ab 01.01.2023 geltenden Rechts

lage und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Dabei liegt 

der Fokus auf energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen; eine 

 (umsatz)steuerliche Betrachtung ist damit nicht verbunden.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN FÜR HAUSHALTSSTROM

Stromerzeugung & 
Vertrieb 
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ct/kWh

Stromsteuer
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Konzession, AbLa, KWK, 
StromNEV, Offshore 
8,9 % = 2,89 ct/kWh

Netzentgelt, Messung & Betrieb
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Steuern, Abgaben & Umlagen
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https://www.bdew.de/media/documents/220727_BDEW-Strompreisanalyse_Juli_2022.pdf
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A75424/attachment/ATT-0/
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2

Energiewirtschaftliche Pflichten 
als Anlagenbetreiber

Der in einer Anlage aus erneuerbaren Energiequellen (vereinfacht 

kurz:EE-Anlage)erzeugteStromwirdnichtimmergleichgenutzt:

entweder wird er durch das Unternehmen selbst verbraucht, an 

DrittegeliefertoderindasöffentlicheNetzeingespeist.Alleinschon

ausderStromerzeugungergebensichfürdasUnternehmenals

AnlagenbetreibereineReiheenergiewirtschaftlicherPflichten:

5 WeitereInformationenzumMarktstammdatenregistersowieRegistrierungshilfenfindenSieaufdenHilfeseitendes
Marktstammdatenregisters unter https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/index.html(letzterAbruf:22.12.2022).

ZunächstistjederBetreibereinerEE-Anlageverpflichtet,

 bestimmte vorgegebene Daten an das Marktstamm datenregister5 

zu melden. Dazu gehören etwa Standort, Erzeugungs art und 

 installierte Leistung der Anlage. Die Meldung muss innerhalb eines 

MonatsnachInbetriebnahmeüberdasOnlineportal des Markt

stammdatenregisters erfolgen. Dort sind auch Änderungen zu mel

den, beispielsweise eine Erhöhung der installierten Leistung oder 

geänderte Kontaktdaten des Anlagenbetreibers. Unterlassene oder 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/index.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
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verspätete Meldungen können als Ordnungswidrigkeit geahndet 

werdenundaucheineStrafzahlungnachEEGandenNetzbetreiber

in Höhe von bis zu 10 € pro kW und Monat nach sich ziehen.

Betreiber von EEAnlagen und KraftWärmeKopplungsanlagen 

miteinerinstalliertenLeistungvonmehrals25kWmüssenzudem

 technische Einrich tungenvorhalten,mitdenenderNetzbetreiber

die IstEinspeisung abrufen und die Einspeiseleistung regeln kann 

(§ 9 Abs. 1 EEG 2023).Hintergrundhierfüristdassog.Redispatch

2.0,mitdemdieNetzbetreiberundÜbertragungsnetzbetreiberauf

NetzengpässereagierenundzudiesemZweckinnerhalbgesetz

lich vorgegebener Grenzen auch Anlagen zur Stromerzeugung

ausErneuerbarenEnergienabregelndürfen.Diessollendievom

Anlagen betreiber vorzuhaltenden technischen Einrichtungen er

möglichen.

WennderüberschüssigeStromindasöffentlicheNetzeingespeist

und direktvermarktet wird6,müssenentsprechendetechnische

Einrichtungen zusätzlich auch zugunsten des Direktvermarkters 

vorgehalten werden (§ 10b EEG 2023). Der Anlagenbetreiber muss 

dem Direktvermarkter zudem die Befugnis einräumen, jederzeit 

die IstEinspeisung abzurufen und die Einspeiseleistung fernge

steuertzuregeln.HintergrundhierbeisindnichtdieNetzengpässe,

sondern vielmehr die bedarfsgerechte Einspeisung des Stroms. 

Wenn beispielsweise die Strompreise an der Strombörse aufgrund 

fehlenderNachfragenegativsind,sollindiesenZeitenmöglichst

kein EEStrom eingespeist werden.

AuchhierkanneinVerstoßteuerwerden:EswirdfürdieDauerdes

VerstoßeseineStrafzahlungandenNetzbetreiberinHöhevonbiszu

10 € pro kW und Monat fällig – bei einer 300kWpSolaranlage also

beispielsweise monatlich 3.000 €.Diesgiltsowohlfürdietechni
schenEinrichtungenzugunstendesNetzbetreiberswieauchdes

Direktvermarkters.

 
 technische Einrichtung

des Netzbetreibers 
Fernsteuerung
Direktvermarkter 

Der Anlagenbetreiber erlaubt dem Direktvermarkter, den ins öffentliche Netz 
eingespeisten Strom ferngesteuert zu regeln.

6 ZurDirektvermarktungspflichtvonAnlagenmiteinerinstalliertenLeistungvonmehrals100kW (vgl. Kap. 5.1.1).

https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__9.html
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__10b.html
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3

Eigenstromnutzung aus 
 Erneuerbaren Energien

3.1. Abgrenzung zur Drittbelieferung

Die bis zum Sommer 2022 noch geltende Abgrenzung, ob es sich 

bei einem bestimmten Stromverbrauch um Eigenversorgung oder 

vielmehr um Drittbelieferung handelt, hat durch den Wegfall der 

 EEGUmlage erheblich an Bedeutung verloren. Bisher stellte sich 

fürjedeneinzelnenStromverbrauchdieFrage,obzwischendem

 Betreiber der Energieanlage und dem eigentlichen Stromver

braucher Personenidentität bestand und insoweit die Privilegien 

bei der EEGUmlage in Anspruch genommen werden konnten7. 

7 ZudenAnforderungenandiePersonenidentitätinEigenversorgungskonstellationensowieAbgrenzungsfragensieheumfassendBundesnetzagentur,
LeitfadenzurEigenversorgung,Juli2016,sowieLeitfadenzumMessenundSchätzenbeiEEG-Umlagepflichten,Oktober2020,abrufbarunterhttps://www.bundesnetz-
agentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEGAufsicht/Eigenversorgung/start.html (letzter Abruf am 22.12.2022).

Die Maßstäbe der Rechtsprechung waren hier sehr streng – 

sobaldessichnichtmehrumdieselbenatürlicheoderjuristische

 Person  handelte, fehlte es an der notwendigen Personen identität. 

SchlossensichbeispielsweisemehrereWohnungseigentümer

zusammen, um eine Solaranlage zu betreiben und den Strom in 

ihren Wohnungen zu verbrauchen, so handelte es sich um Dritt

belieferung und nicht um eine Eigenversorgung – mit erheblichen 

wirtschaftlichen wie auch administrativen Folgen.

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEGAufsicht/Eigenversorgung/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEGAufsicht/Eigenversorgung/start.html
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Aus regulatorischer Sicht ist die Unterscheidung zwischen Eigen

versorgungundDrittbelieferungkünftignurnochrelevantfür

die Stromsteuer aus Anlagen mit einer installierten Leistung von 

mehr als 2 MW. In allen anderen Anwendungsfällen kann man die 

Abgrenzung zwischen Eigenversorgung und Drittbelieferung nun 

weitgehend vernachlässigen. Dies bringt vor allem wesentliche 

ErleichterungenfürdengemeinsamenBetriebvonEnergieanla

gen mit sich. So können sich nun mehrere Unternehmen zusam

menschließen – sei es im Rahmen einer GbR oder einer eigenen 

Projektgesellschaft–,umEE-AnlagenzudemZweckzuerrichten

und zu betreiben, die  jewei ligen Unternehmen mit (Eigen)Strom 

zu versorgen.

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

BÜROGEBÄUDE MIT MIETERN

IneinemBürogebäudesindverschiedeneUnternehmen

eingemietet. Sie entscheiden sich, gemeinsam eine 

Solaranlage mit einer installierten Leistung von 100 kWp 

auf dem Dach des Gebäudes zu errichten und damit ihren 

jeweiligen Strombedarf zu decken. Formaljuristisch han

delt es sich zwar nicht um eine Eigenstromversorgung, 

sondern um eine Stromlieferung der Anlagenbetriebs

GbR bzw. Projektgesellschaft an die einzelnen Unterneh

men.FürdiegeltendenenergiewirtschaftlichenRahmen

bedingungen macht dies jedoch keinen entscheidenden 

Unterschied (mehr).

BeiderBelieferungvonDrittenstellensichhäufignochweitere

Fragen:WirdmandurchdieBelieferungeinesDrittenzumEnergie-

versorger–undwennja,welchePflichtenresultierendaraus?

Welche Verträge benötigt man und was ist bei der Vertragsgestal

tung zu beachten? Aus diesem Grund orientiert sich die vorliegende 

Handlungshilfe weiterhin an der auch bisher gebräuchlichen Unter

scheidung zwischen Eigenversorgung und Drittbelieferung.

3.2.  Eigenstromnutzung 
in der Kundenanlage

Der – auch aus regulatorischer Sicht – denkbar einfachste Fall ist 

dabei die reine Eigenversorgung innerhalb einer Kundenanlage, bei 

der weder eine Belieferung von Dritten noch eine Überschussein

speisungindasöffentlicheNetzstattfindet.

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

HÄRTEREI MIT SOLARANLAGE 100 kWp

Eine Härterei hat eine täglich hohe Grundlast, da 

die Öfen auch am Wochenende warmgehalten werden 

müssen.AusderaufdemGebäudeerrichteten

 Solaranlage mit einer installierten Leistung von 

100 kWp wird jederzeit der produzierte 

Strom in der Härterei selbst verbraucht;  

eineNetzeinspeisungfindetnichtstatt.

3.2.1 Was ist eine Kundenanlage?

WelcheRechteundPflichtenbeider(Eigen-)VersorgungmitStrom

einzuhalten sind, ist eine Frage der Abgrenzung zwischen öffent

lichemNetzundKundenanlage.BeiStromverbrauchinnerhalb

einer Kundenanlage – sei es als Eigenversorgung oder als Beliefe

rung – gibt es deutlich weniger Vorgaben als bei einer Inanspruch

nahmedesöffentlichenNetzes.Daherstelltsichimmerzuerstdie

Frage:FließtderStromzwischenEE-AnlageundVerbrauchdurch

eineKundenanlageoderdurcheinöffentlichesNetz?

Netzver-
knüpfungs-
punkt
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EXKURS:

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) unterscheidet 

zwischen einer (allgemeinen) Kundenanlage und einer 

Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung (Quel-

le: EnWG § 3 Nr. 24 a und 24 b):

1.  Kundenanlagen sind Energieanlagen zur
Abgabe von Energie,

> a) die sich auf einem räumlich zusammen gehörenden
Gebiet befinden,

> b) mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer
Erzeugungsanlage verbunden sind,

> c) für die Sicherstellung eines wirksamen und
 unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit
Elektrizität und Gas unbedeutend sind und

> d) jedermann zum Zwecke der Belieferung der ange-
schlossenen Letztverbraucher im Wege der Durchlei-
tung unabhängig von der Wahl des  Energielieferanten
diskriminierungsfrei und  unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden.

2.  Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung sind
Energieanlagen zur Abgabe von Energie,

> a) die sich auf einem räumlich zusammengehörenden
Betriebsgebiet befinden,

> b) mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer
Erzeugungsanlage verbunden sind,

> c) fast ausschließlich dem betriebsnotwendigen Trans-
port von Energie innerhalb des eigenen Unter nehmens
oder zu verbundenen Unter nehmen oder fast aus-
schließlich dem der Bestimmung des Betriebs ge-
schuldeten Abtransport in ein Energieversorgungsnetz
dienen und

> d) jedermann zum Zwecke der Belieferung der an sie
angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der Durch-
leitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten
diskriminierungsfrei und  unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden.

BeidenDefinitionen–allgemeineKundenanlageoderKundenan

lage zur betrieblichen Eigenversorgung – ist gemein, dass sie sich 

aufeinemräumlichzusammengehörendenGebietbefindenundim

Regelfall mit einem Energieversorgungsnetz oder einer Energie

anlage verbunden sind. Kundenanlagen sind demnach schon per 

se nicht auf besonders große Strukturen hin ausgerichtet, wenn

gleich der Bundesgerichtshof zwischenzeitlich festgestellt hat, dass 
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die  Querung öffentlicher Straßen noch nicht unbedingt zur Folge 

hat,dasseinöffentlichesNetzvorliegt8. Die Grenze wird aber dort 

erreichtsein,wosichdiemaßgeblicheLeitungsstrukturübereine

Fläche von deutlich über 10.000 m² erstreckt. Geht man von einer 

Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung aus, so wird im 

HinblickaufdieFlächenvorgabewohleingroßzügigererMaßstab

anzulegensein.DiemaßgeblichenLeitungendürfensichdannaber

nichtüberdasBetriebsgeländehinauserstrecken.

Voneinem(öffentlichen)Netzwirdmanausgehenkönnen,wenndie

vorhandene Leitungsstruktur einen gewissen Vermaschungsgrad 

aufweist. Einzelne Stichleitungen stellen allerdings noch keine Ver

maschungendar.DieVersorgungeinesNachbarnübereineeigens

verlegteLeitungdürftedaherletzlichunproblematischsein.

Und:wennsichdieLeitungsinfrastruktureinesGewerbeparksoder

einergrößerenLiegenschafteinem(vermaschten)Netzähnlich

darstellt, kommt es darauf an zu entscheiden, ob nicht trotzdem die 

KriterieneinerKundenanlageerfülltsindundessichdeshalbgera

denichtumeinderRegulierungunterliegendesNetzhandelt.

DieinderPraxishäufigvorliegende(allgemeine)Kundenanlage

wirddurchzweirechtrestriktiveKriterienbegrenzt:

1. DiemaßgeblichenLeitungenmüssenjedermanndiskrimi-

nierungsfrei sowie unentgeltlichzumZweckederBeliefe

rung im Wege der Durchleitung unabhängig von der Wahl

desEnergielieferantenzurVerfügunggestelltwerden.Das

schließt Exklusivvereinbarungen und langfristige Bindungen

der Letztverbraucher an den Betreiber der EEAnlage aus

und setzt voraus, dass den Letztverbrauchern das Recht,

ihren Stromlieferanten frei zu wählen, grundsätzlich ver

bleibenmuss.AucheinEntgeltfürdieNutzungderKun

denanlage darf von den Letztverbrauchern nicht verlangt

werden. Bei der Vertragsgestaltung und insbesondere bei

der Vereinbarung von AllinclusiveEntgelten oder Instand

haltungspauschalen ist daher größte Vorsicht geboten.

2. Die maßgebliche Leitungsstruktur darf keinen bedeutenden

EinflussaufdieSicherheitderVersorgungmitElektrizität

haben – auch nicht auf den Wettbewerb im Stromverkauf.

NachderRechtsprechungdesBundesgerichtshofsistdies

nur dann  gesichert der Fall, wenn durch die Kundenanlage

weniger als 1 Million Kilowattstunden pro Jahr durchge

leitet werden. Eine Überschreitung dieser Grenze ist im Fall

einer Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung eher

unwahrscheinlich.DieVersorgungDritterüberdieKunden

anlageistnatürlichmöglichundgrundsätzlichauchnicht

schädlich, die abgegebene Energiemenge sollte sich jedoch

imeinstelligenProzentbereichbewegen:inderPraxisder

Regulierungsbehörden wird in einer solchen Konstellation

gefordert, dass die Leitungen tatsächlich zu mindestens

90–95%fürdieeigeneVersorgungeingesetztwerden.

8  Vgl. BGH, Beschluss vom 12.11.2019 – EnVR 65/18, abrufbar unter https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht= 
bgh&Art=en&sid=638bb98fa8c31502a394bdb9156faa69&nr=103655&pos=0&anz=1(letzterAbruf:14.12.2022).

DieBeurteilung,obnuneinderRegulierungunterliegendesNetz

oder eine privilegierte Kundenanlage vorliegt, muss der Betreiber 

einerEE-AnlagefürdenEinzelfallaberselbervornehmen.Inder

RegelgibtesdafürkeinebehördlicheEinstufung.DieimEnWGent

haltenenDefinitionenhelfennurbedingtweiter,daheristimZweifel

Rechtsbeistand zu empfehlen.

Die Einstufung einer Leitungsstruktur als Kundenanlage wird vor 

allem bei Gewerbeparks nicht selten Schwierigkeiten bereiten. Im 

Ausgangspunkt kann man sich zunächst daran orientieren, wo sich 

derVerknüpfungspunktzumöffentlichenNetzbefindet.Einerseits

isteinÜbergabepunktfürdengesamtenGewerbeparkaufder

Mittelspannungsebene (Mittelspannungsring) denkbar. Dann sollte 

sich der Blick auf die Leitungsstruktur innerhalb des Parks richten 

undimEinzelfallgeprüftwerden,obdieweiterenVoraussetzungen

(insbesondere räumliche Ausdehnung und durchgeleitete Energie

menge)erfülltsind.Andererseitskönnenaberaucheinzelne

NetzanschlüssejeUnternehmenoderVerbraucherimGewerbepark

bestehen.IndiesemFalldürftesichdieKundenanlageallenfalls

aufdieStandortederVerbraucherhinterdiesemNetzanschluss

 beschränken und die Leistungsstruktur im Park als (öffentliches) 

Netzdarstellen.

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht= bgh&Art=en&sid=638bb98fa8c31502a394bdb9156faa69&nr=103655&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht= bgh&Art=en&sid=638bb98fa8c31502a394bdb9156faa69&nr=103655&pos=0&anz=1
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3.2.2 Einsparung von Strompreisbestandteilen

Bei einer Eigenversorgung ausschließlich in der Kundenanlage 

fallenkeineNetzentgelteodernetzentgeltgekoppelteUmlagenan

– und seit dem Wegfall der EEGUmlage auch diese nicht mehr. Dies

bedeutet,dasUnternehmenmussfürdenbeispielsweiseineiner

Solaranlage erzeugten und direkt im Unternehmen  verbrauchten

StromkeinerleiZahlungenandenNetzbetreiberoderÜbertra

gungsnetzbetreiberabführen.

Netzver-
knüpfungs-
punkt

keine Umlagen 
und Abgaben

Kunden-
anlage

Bei einer Eigenversorgung in der Kundenanlage fallen keine Netzentgelte an.

3.2.3 Stromsteuer

GleichesgiltimGrundsatzfürdieStromsteuerinHöhevon

2,05ct/kWh.ZwarfälltdieStromsteuerauchbeiderEntnahmevon

Strom zum Eigenverbrauch in der Kundenanlage an. Allerdings sind 

in § 9 Abs. 1 Stromsteuergesetz (StromStG) verschiedene Sachver

haltevonderStromsteuerbefreit:

1. Strom aus EEAnlagen mit einer installierten Leistung

von mehr als 2 MW, den der Anlagenbetreiber vor Ort zum

Selbstverbrauch entnimmt,

2. Strom zur Stromerzeugung,

3. StromausEE-AnlagenoderhocheffizientenKWK-Anlagen

mit einer elektrischen Leistung von bis zu 2 MW, den der

Anlagenbetreiber entweder zum Selbstverbrauch entnimmt

oderaneinenDrittenimräumlichenZusammenhangmit

der Anlage liefert.

Der reine Selbstverbrauch aus EEAnlagen kann daher unabhängig 

von der installierten Leistung der Anlage immer von der Strom

steuer befreit werden, so dass auch die 2,05 ct/kWh nicht an das 

Hauptzollamtabgeführtwerdenmüssen.

9 WeitereInformationenzurAnmeldungderStromsteuerfindenSieaufdenSeitendesZoll:https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/
Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html(letzterAbruf:22.12.2022).

10 WeitereInformationenzursteuerfreienVerwendungvonStromsowiedenggf.zusätzlicherforderlichenFormblätternfindenSieaufdenSeitendesZoll:
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerfreie-Verwendung/steuerfreie-verwendung_node.html 
(letzterAbruf:22.12.2022).

Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Unternehmen als Anlagen

betreiberkeinestromsteuerrechtlichenPflichtentreffen.Insbeson

dere muss das Unternehmen jährlich bis zum 31.05. des Folge

jahres eine Stromsteuererklärung beim zuständigen Hauptzollamt 

abgeben, auch wenn dort im Ergebnis nur die stromsteuerfreien 

StrommengenangemeldetwerdenundsichdarauskeineZah

lungspflichtergibt.DieselbstverbrauchtenStrommengenmüssen

dabei entweder durch geeichte Messeinrichtungen gemessen oder 

nachvollziehbar geschätzt werden. Die Stromsteueranmeldung hat 

zwingend auf dem Formular 1400derZollverwaltungzuerfolgen9.

Wenn der selbstverbrauchte Strom in einer EEAnlage mit einer 

installiertenLeistungvonmehrals1MWoderineinerhocheffizien

ten KWKAnlage mit einer installierten Leistung von mehr als 50 kW 

erzeugt wird, muss das Unternehmen zusätzlich eine Erlaubnis zur 

steuerfreien Entnahme von Strom beantragen, um von den Strom

steuerbefreiungenprofitierenzukönnen10. Dies erfolgt auf den For

mularen 1421(fürEE-Anlagen>2MW)bzw.1422(fürEE-Anlagen

>1MWundhocheffizienteKWK-Anlagen> 50 kW). Der Antrag sollte

möglichst vor Aufnahme der Eigenversorgung gestellt werden – bis

zurErteilungderErlaubnismüssenauchselbstverbrauchteStrom

mengen mit dem vollen Steuersatz von 2,05 ct/kWh angemeldet und

versteuert werden.

STROMSTEUERRECHTLICHE PFLICHTEN BEACHTEN!

 > Antrag auf stromsteuerfreie Entnahme aus 

 EE- Anlagen mit einer installierten Leistung von 

mehr als 1 MW oder hocheffizienten KWK-Anlagen 

mit einer installierten Leistung von mehr als 50 kW

 > Jährliche Stromsteueranmeldung 

zum 31.05. des Folgejahres

Kunden-
anlage

2

Antrag auf stromsteuerfreie 
Entnahme („Erlaubnisantrag“)

jährliche Stromsteueranmeldung 
(„Stromsteueranmeldung“)

Netzver-
knüpfungs-
punkt

Pflichten beachten: stromsteuerfreie Entnahme beantragen 
und Stromsteuer anmelden.

https://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/__9.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerfreie-Verwendung/steuerfreie-verwendung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerfreie-Verwendung/steuerfreie-verwendung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerfreie-Verwendung/steuerfreie-verwendung_node.html
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3.2.4 Vertragsgestaltung

Bei einer reinen Eigenversorgung muss man sich zwar keine Gedan

kenüberdenAbschlusseines(zusätzlichen)Stromliefervertrages

machen. Gleichwohl sollten Unternehmen im Vorfeld ihren beste

henden Stromliefervertrag zum Strombezug aus dem öffentlichen 

Netzgenauprüfen.Nichtseltenistdortnämlichgeregelt,dassder

Stromkunde den gesamten Strombedarf vom Lieferanten beziehen 

muss–dieswürdedenBetriebeinereigenenStromerzeugungaus

schließen. In solchen Fällen sollte rechtzeitig das Gespräch mit dem 

Stromlieferanten gesucht und dieser ggf. sogar gewechselt werden. 

AberauchunabhängigdavonisteinefrühzeitigeKommunikation

mit dem Stromlieferanten dringend zu empfehlen, da sich durch den 

BetriebeinereigenenStromerzeugungdasBezugsprofiländert.

Abhängig vom Standort der EEAnlage können zudem zusätzliche 

VerträgefürdieErrichtungunddenBetriebderAnlageerforderlich

sein, etwa NutzungsverträgefürdieErrichtungeinerSolar-Auf

dachanlageaufeinemgemietetenFirmengebäudeoderfüreine

Solar-Freiflächenanlageaufeinerbenachbartenlandwirtschaft-

lichen Fläche, die dem Unternehmen nicht gehört.

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

HÄRTEREI MIT SOLARANLAGE 100 kWp

 > Energiewirtschaftliche Pflichten beachten 

(Registrierung im Marktstammdatenregister, 

Vorhaltung technischer Einrichtungen zugunsten 

des Netzbetreibers)

 > Stromverbrauch zu den reinen Stromgestehungs-

kosten – keine Zahlung von Netzentgelten, 

netzentgeltgekoppelten Umlagen oder Stromsteuer

 > Pflicht zur jährlichen Abgabe einer Stromsteuerer-

klärung bis 31.05. des Folgejahres

Registrierung Stromsteuererklärung

S

Stromverbrauch ohne 
Umlagen und Abgaben 
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3.3. Eigenverbrauch über 
das öffentliche Netz

FürgrößereUnternehmenmitmehrerenStandortenoderFilialen

wirdhäufigdarübernachgedacht,einegrößereEnergieanlage(z.B.

Solaranlage oder sogar Windenergieanlage) an einem Standort zu 

errichtenundmitdemüberschüssigenStromdieanderenStandorte

zu beliefern. Seit dem Wegfall der EEGUmlage sind auch solche 

Eigenversorgungskonstellationen theoretisch denkbar. Das Problem 

hierbeiistallerdings:FürdieBelieferungvonAußenstandortenund

FilialenmussderStromzwangsläufigüberdasöffentlicheNetz

geleitet werden. Auch dies ist faktisch möglich, allerdings mit einem 

so erheblichen regulatorischen Aufwand verbunden, dass es in 

derPraxiszumindestfürkleineundmittlereUnternehmenkaum

 umsetzbar erscheint.

Netzver-
knüpfungs-
punkt

Häufig möchten Unternehmen den am Hauptsitz erzeugten Strom auch an 
ihren entfernten Standorten nutzen.

3.3.1  Regulatorischer Rahmen bei Nutzung 
des öffentlichen Netzes

DieEnergieversorgungüberdasöffentlicheStromnetzinDeutsch

land basiert auf einem Bilanzkreis und Ausgleichsenergiesystem. 

AlleEinspeise-undEntnahmestellenmüsseneinembestimmten

Bilanzkreis zugeordnet werden, der durch einen sog. Bilanzkreis

verantwortlichen bewirtschaftet wird. Ein Bilanzkreis ist eine Art 

virtuelles Energiemengenkonto, mit dem sichergestellt wird, dass 

sich die erzeugten und die verbrauchten Strommengen immer die 

Waage halten. Dementsprechend ist der jeweilige Bilanzkreisver

pflichteteaufderGrundlageeinerVortagesprognosedafürverant

wortlich, dass der Bilanzkreis am Folgetag in jeder Viertelstunde 

ausgeglichenist.ErgibtdiePrognosefüreinzelneViertelstunden,

dass mehr Strom erzeugt als abgenommen wird, muss der Bilanz

kreisverantwortlichedieüberschüssigenStrommengenverkaufen

–umgekehrtmüssenStrommengenanderBörsezugekauftwerden

fürViertelstunden,indenenderprognostizierteVerbrauchhöherist

alsdieerwarteteStromproduktion.AuchimNachhineinmussent

sprechendabgerechnetwerden,wobeifehlendeoderüberschüssige

Strommengen im Wege der Ausgleichsenergie verrechnet werden.

Der Bilanzkreisverantwortliche trägt also die wirtschaftliche Verant

wortungfürAbweichungenzwischenEinspeisungenundEntnah

men eines Bilanzkreises.

Innerhalb dieses Systems bewegt sich auch die Belieferung von 

FilialstandortenüberdasöffentlicheNetz:DasUnternehmen,

das EEStrom an verschiedene eigene Standorte liefern möchte, 

müssteselbsteinenBilanzkreisbewirtschaftenbzw.einenBilanz

kreisverantwortlichendamitbeauftragen,injederViertelstundefür

einenAusgleichzwischendenausderEnergieanlageindasNetz

eingespeisten Überschussstrommengen und den zeitgleich an den 

anderenStandortenausdemNetzbezogenenStrommengenzu

sorgen.FürkleinereundmittlereUnternehmenistdieBewirtschaf

tung eines eigenen Bilanzkreises daher im Regelfall keine Option, 

schon aufgrund fehlender Personalkapazitäten, Börsenanbindung 

und entsprechender Expertise am Strommarkt.

AufgrunddererhöhtenNachfrageinfolgederallgemeinenStrom

preisentwicklung entwickeln sich derzeit am Markt erste Geschäfts

modelle, die eine (bilanzielle) Belieferung von Abnehmern aus 

bestimmtenEE-AnlagenüberdasöffentlicheNetzermöglichenund

demAnlagenbetreiberdieorganisatorischeundfinanzielleVer

antwortung der Bilanzkreisbewirtschaftung abnehmen. Derartige 

KonzeptekönntengrundsätzlichauchfürbestimmteEigenversor

gungskonstellationen denkbar sein, allerdings ist die Bilanzkreis

bewirtschaftungbzw.dieÜbernahmevonfinanziellenRisiken,die

damit verbunden sind, auch mit höheren Kosten verbunden. Aktuell 

dürftediesdaherwohlallenfallsbeigrößerenEnergieanlagenund

bei Stromverbrauch im Bereich von mehreren Megawattstunden 

wirtschaftlich interessant sein.
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3.3.2 Stromsteuer und Netzentgelte

KanndasUnternehmendieHürdederBilanzkreisbewirtschaftung

imEinzelfallnehmen,soistzuberücksichtigen,dassbeieiner

EigenversorgungüberdasöffentlicheNetzzudeneigentlichen

StromgestehungskostensowiedenKostenfürdieBilanzkreis-

bewirtschaftungweitereStrompreisbestandteilehinzukommen:

Im Regelfall wird hier zunächst die Stromsteuer in Höhe von 

2,05  ct/kWh anfallen. Eine Ausnahme davon ist die Eigenversor

gungoderDrittbelieferungausEE-Anlagenoderhocheffizienten

KWKAnlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 2 MW 

im räumlichen Zusammenhang mit der Anlage. Hier entfällt die 

Stromsteuer auch bei einer Durchleitung des Stroms durch das 

öffentlicheNetz,wennsichdieVerbrauchsstelleineinemUm

kreis von bis zu 4,5 Kilometern umdieEnergieanlagebefindet.Das

 Unternehmen muss hierzu jährlich eine Stromsteueranmeldung 

abgebenundggf.eineErlaubnisfürdiesteuerfreieEntnahmedes

Stroms beantragen (vgl. Kap. 3.2.3).

DarüberhinausfallenbeiderDurchleitungdesEE-Stromsdurch

dasöffentlicheNetzdieNetzentgelte in voller Höhe einschließlich 

aller netzentgeltgekoppelten Abgaben und Umlagen (Konzessions
abgabe,KWK-Umlage,§19StromNEV-Umlage,Offshore-Netz-

umlage,UmlagefürabschaltbareLasten)an.

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

BÄCKEREI MIT FILIALSTANDORTEN

 > Energiewirtschaftliche Pflichten beachten 

(Registrierung im Marktstammdatenregister, 

Vorhaltung von technischen Einrichtungen)

 > Eigener Bilanzkreis erforderlich, dem der 

Einspeise punkt der Solaranlage und die verschie-

denen Entnahmestellen der Filialen zugeordnet 

sind

 > Organisatorische und wirtschaftliche Verant-

wortung für den Ausgleich von Einspeisungen 

und Entnahmen in jeder Viertelstunde

 > Stromsteuerbefreiung für die Entnahme in  Filialen, 

die in einem Umkreis von 4,5 km um die EE-Anlage 

liegen; für alle anderen Filialen Anfall der Strom-

steuer in Höhe von 2,05 ct/kWh

 > Anfall von Netzentgelten für sämtliche 

 Strommengen
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4 

Belieferung von Dritten

Netzver-
knüpfungs-
punkt

Die überschüssigen Strommengen können entweder in das öffentliche Netz 
eingespeist oder zur Belieferung anderer Unternehmen oder Privatpersonen in 
derselben Kundenanlage verwendet werden.

Oft kann in der EEAnlage mehr Strom produziert werden, als 

vorOrtimBetriebverbrauchtwird.DieüberschüssigenStrom

mengenkönnendannentwederindasöffentlicheNetzeingespeist

(vgl. Kap. 5) – oder zur Belieferung anderer Unternehmen oder 

Privatpersonen in derselben Kundenanlage verwendet werden. Hier 

kommtdieBelieferungvonDritteninsSpiel,fürdieseitdemWeg

fallderEEG-UmlageähnlicheRahmenbedingungengeltenwiefür

den Eigenverbrauch. Trotzdem sind bei der Drittbelieferung einige 

zusätzliche Punkte zu beachten. Hierbei ist wiederum zu unter

scheiden,obdieBelieferungineinerKundenanlageoderüberdas

öffentlicheNetzstattfindet.
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4

4.1. Drittbelieferung in der 
Kundenanlage

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

TISCHLEREI MIT 80 kWp-SOLARANLAGE 

UND MEHRFAMILIENHAUS

 > Eine Tischlerei hat ihre Werkstatt auf einem 

Grundstück, auf dem sich auch ein Mehrfamilien-

haus befindet, in dem der Inhaber der Tischlerei 

und weitere Mieter wohnen. Auf dem Dach der 

Werkstatt betreibt die Tischlerei eine Solar anlage 

mit einer installierten Leistung von 80 kWp und 

verbraucht den erzeugten Strom vorrangig selbst. 

Mit den überschüssigen Strommengen werden die 

Bewohner des Mehrfamilienhauses versorgt.

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

SOLARANLAGE MIT 1,2 MWp IM GEWERBEPARK

 > In der Kundenanlage eines kleinen Gewerbeparks 

befinden sich mehrere Handwerksbetriebe und 

Unternehmen. Eines betreibt auf dem Hallendach 

eine größere Solaranlage mit 1,2 MW, deckt mit 

dem erzeugten Strom zunächst den  Eigenbedarf 

und liefert überschüssige Strommengen an andere 

Unternehmen im Gewerbepark.

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

BELIEFERUNG EINES GEWERBEPARKS AUS 

FREIFLÄCHENANLAGE MIT 3,5 MWp ÜBER 

 DIREKTLEITUNG

 > Ein Anlagenbetreiber hat eine Freiflächen anlage 

mit einer installierten Leistung von 3,5 MW im 

Gewerbe gebiet oder auf einer unmittelbar angren-

zenden landwirtschaftlichen Fläche errichtet und 

möchte daraus die im Gewerbegebiet ansässigen 

Firmen über eine Direktleitung oder die Kundenan-

lage des Gewerbegebiets mit Strom versorgen.

Netzver-
knüpfungs-
punkt

Netzver-
knüpfungs-
punkt

Netzver-
knüpfungs-
punkt
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4.1.1  Der Anlagenbetreiber als 
Energieversorger

In der Praxis schrecken viele Unternehmen vor einer Belieferung 

vonDrittenzurück–ausSorge,siewürdendadurchzumEnergie

versorgungsunternehmenwerden.Umesvorwegzunehmen:Dies

ist zutreffend. Energieversorgungsunternehmen im Sinne des 

EnergiewirtschaftsrechtsistjedenatürlicheoderjuristischePerson,

die die Energie an andere liefert (§ 3 Nr. 18 EnWG) – unabhängig 

davon,obdiesinderKundenanlageoderüberdasöffentlicheNetz

geschieht. Damit wird auch das Unternehmen, das seinen Über

schussstrom aus der eigenen Solaranlage an andere (z. B. benach

barte Unternehmen oder private Verbraucher) liefert, zum Energie

versorgungsunternehmen.

Dies ist jedoch kein Grund, von einer Belieferung Dritter von 

vornherein Abstand zu nehmen – die vielerorts mit dem Begriff 

„Energie versorgungsunternehmen“ verbundene Sorge ist weit

gehendunbegründet.Sovielistrichtig:Manhatsichanbestimmte

energierechtlichePflichtenzuhalten,wiebeispielsweiseandie

 Anforderungen zur Ausgestaltung von Stromlieferverträgen mit 

Letztverbrauchern oder zur Rechnungslegung und Stromkennzeich

nung. (vgl. Kap 4.1.4). Energieversorgungsunternehmen unterliegen 

aber bei Weitem nicht derselben strengen Regulierung wie etwa 

Netzbetreiber.MitanderenWorten:MitdenzusätzlichenPflichten

als Energieversorgungsunternehmen lässt sich umgehen.

https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__3.html
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Soweit die Stromlieferung an Dritte nur innerhalb der Kunden

anlageoderüberDirektleitungenerfolgt,bedarfeshierfürweder

einer Genehmigung der Bundesnetzagentur noch muss dies dort 

angezeigt werden. Anders ist dies dagegen bei einer Stromlieferung 

überdasöffentlicheNetz:IndiesemFallmüssenEnergielieferan

ten, die Haushaltskunden mit Strom beliefern, die Aufnahme und 

Beendigung dieser Tätigkeit bei der Bundesnetzagentur anzei

gen und zugleich das Vorliegen der personellen, technischen und 

wirtschaftlichenLeistungsfähigkeitsowiedieZuverlässigkeitder

Geschäftsleitung darlegen. Insoweit sind die regulatorischen Anfor

derungen damit deutlich höher als bei Stromlieferungen innerhalb 

der Kundenanlage. 

WAS IST EIN HAUSHALTSKUNDE?

 > Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die 

Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im 

Haushalt oder für berufliche, landwirtschaftliche 

oder gewerbliche Zwecke zum Eigenverbrauch 

kaufen, sofern dies einen Jahresverbrauch von 

10.000 kWh nicht überschreitet.

 > Anders als der Begriff vermuten lässt, können also 

auch kleine Handwerksbetriebe oder Unternehmen 

mit einem Stromverbrauch von bis zu 10.000 kWh 

im Jahr als Haushaltskunden gelten.

Netzver-
knüpfungs-
punkt

Kunden-
anlage

keine Umlagen 
und Abgaben

Soweit die Stromlieferung an Dritte nur innerhalb der Kundenanlage oder über 
Direktleitungen erfolgt, bedarf es hierfür weder einer Genehmigung der Bundes-
netzagentur noch müssen Netzentgelte gezahlt werden.

4.1.2 Netzentgelte

Seit dem Wegfall der EEGUmlage gelten hinsichtlich der Strom

preisbestandteilefürdieDrittbelieferunginderKundenanlageim

WesentlichendieselbenRegelnwiefürdieEigenversorgung(siehe

hierzu unter Kap. 3.2.2 und 3.2.3).Dasheißt,auchfürdeninder

EEAnlage erzeugten und an Dritte gelieferten Strom fallen weder 

NetzentgeltenochnetzentgeltgekoppelteUmlagenan.
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4.1.3 Stromsteuer

Stromsteuerrechtlich gibt es jedoch einige Unterschiede. Eine 

StromsteuerbefreiungkannfürdieBelieferungvonDrittennur

geltend gemacht werden, wenn der Strom aus einer EEAnlage oder 

einerhocheffizientenKWK-AnlagemiteinerelektrischenLeistung

vonbiszu2MWstammtunddieLieferungimräumlichenZusam

menhang(Umkreisvon4,5km)stattfindet.DerLeistungsbereich

bis2MWdürftefürdiemeistenAnwendungsfälleausreichendsein.

Hier muss man im Einzelfall allerdings darauf achten, dass mehrere 

zentral (gemeinsam) gesteuerte Stromerzeugungseinheiten unter 

bestimmten Voraussetzungen in ihrer Leistung addiert werden, um 

zu ermitteln, ob die 2MW Grenze noch eingehalten ist (z. B. wenn 

sichdieEnergieanlagenamselbenStandortbefindenundunmittel

bar miteinander verbunden sind).

FürsteuerbefreiteStrommengengilt–wieauchbeiselbstver

brauchtenStrommengen–diePflichtzurjährlichenAbgabeeiner

Stromsteuererklärung bis zum 31.05. des Folgejahres beim zu

ständigenHauptzollamtunterNutzungdesFormulars140011Für

EEAnlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 1 MW und 

hocheffizienteKWK-AnlagenmiteinerinstalliertenLeistungvon

mehr als 50 kW muss zusätzlich vorab eine Erlaubnis zur steuer

freien Entnahme von Strom auf den Formularen 1421 bzw. 142212 

beantragtwerden(zuweiterenEinzelheitensiehedieAusführungen

im Rahmen der Eigenversorgung unter 3.2.3).

Die Belieferung Dritter aus Anlagen mit einer installierten Leistung 

von mehr als 2 MW ist dagegen in vollem Umfang stromsteuer

pflichtig.DasUnternehmen,dasdieEnergieanlagebetreibt,muss

daherfürjedeanDrittegelieferteKilowattstunde2,05ct/kWhandas

Hauptzollamtabführen.DieStrommengensindebenfallsjährlich

im Rahmen der Stromsteueranmeldung bis 31.05. des Folgejahres 

überdasFormular140013 mitzuteilen.Dies betrifft im Bereich der 

Eigenversorgung und Drittbelieferung durch Unternehmen vor allem 

größereFreiflächenanlagenimGewerbegebietoderauchWind-

energieanlagen.

Unabhängig davon, ob die konkrete Stromlieferung von der Strom

steuer befreit ist oder nicht, wird das Unternehmen durch die 

 Belieferung von Dritten innerhalb der Kundenanlage ein sog. 

„ kleiner Versorger“ im Sinne des Stromsteuerrechts (§ 1a Abs. 6 

und 7 StromStV). Versorger im Sinne des Stromsteuerrechts 

bedürfenansicheinerbesonderenErlaubnisdurchdasHauptzoll

amt,beiderenErteilungdiesteuerlicheZuverlässigkeitunddie

ordnungsgemäßekaufmännischeBuchführungeinebesondere

Rolle spielen. 

11 WeitereInformationenzurAnmeldungderStromsteuerfindenSieaufdenSeitendesZoll:https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/
Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html(letzterAbruf:22.12.2022).

12 WeitereInformationenzursteuerfreienVerwendungvonStromsowiedenggf.zusätzlicherforderlichenFormblätternfindenSieaufdenSeitendesZoll:
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerfreie-Verwendung/steuerfreie-verwendung_node.html 
(letzterAbruf:22.12.2022).

13 WeitereInformationenzurAnmeldungderStromsteuerfindenSieaufdenSeitendesZoll: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/
Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html (letzterAbruf:22.12.2022).

14 WeitereInformationenzursteuerfreienVerwendungvonStromsowiedenggf.zusätzlicherforderlichenFormblätternfindenSieaufdenSeitendesZoll:
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerfreie-Verwendung/steuerfreie-verwendung_node.html 
(letzterAbruf:22.12.2022).

FürkleineVersorger,dieselbsterzeugtenStromnurinnerhalbeiner

Kundenanlage an Dritte liefern, gelten jedoch  vereinfachte Anforde

rungen. Hier muss der Anlagenbetreiber  anstelle der Beantragung 

einer Versorgererlaubnis lediglich vor Aufnahme der Belieferung 

von Dritten dies beim Hauptzollamt auf dem amtlich vorgeschriebe

nen Vordruck 141214 anzeigen.

Eine Stromsteuerbefreiung kann für die Belieferung von Dritten nur geltend 
gemacht werden, wenn die Stromlieferung aus einer EE-Anlage oder einer 
hocheffizienten KWK-Anlage mit einer installierten Leistung von bis zu 2 MW 
im räumlichen Zusammenhang stattfindet.

Netzver-
knüpfungs-
punkt

4,5 km

Stromsteuer S!

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerfreie-Verwendung/steuerfreie-verwendung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerfreie-Verwendung/steuerfreie-verwendung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stromstv/__1a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stromstv/__1a.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Grundsaetz-der-Besteuerung/Anmeldung-der-Steuer/anmeldung-der-steuer.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerbeguenstigung/Steuerfreie-Verwendung/steuerfreie-verwendung_node.html
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STROMSTEUERRECHTLICHE PFLICHTEN BEACHTEN!

 > Anzeige der Belieferung von Letztverbrauchern 

beim Hauptzollamt

 > Antrag auf stromsteuerfreie Entnahme aus 

 EE-Anlagen mit einer installierten Leistung von 

mehr als 1 MW oder hocheffizienten  KWK-Anlagen 

mit einer installierten Leistung von mehr als 50 kW

 > Stromsteuerpflicht für Lieferung aus Anlagen 

mit mehr als 2 MW

 > Jährliche Stromsteueranmeldung 

zum 31.05. des Folgejahres

4.1.4 Vertragsgestaltung

RechtlicheGrundlagefürdieStromlieferungdurchUnternehmen

an Dritte – unabhängig davon, ob es sich dabei um Privatpersonen 

oder andere Unternehmen handelt – ist ein Stromliefervertrag. In 

diesemmüssennebendemStrompreisweiterewichtigeDetailswie

Art und Umfang der Stromlieferung geregelt werden. Hier bestehen 

einerseits weite Gestaltungsspielräume, andererseits sind vor allem 

bei der Belieferung von Haushaltskunden verschiedene rechtliche 

Vorgaben zu beachten.

 > Vollversorgung oder Teilversorgung: Das liefernde 

UnternehmenundderStromkundemüssensichdarüber

 verständigen, ob das Unternehmen nur den Überschussstrom 

ausderEnergieanlageliefertoderdarüberhinausfürdie

 Deckung des gesamten Strombedarfs des Kunden verantwort

lich ist. Mit Ausnahme von Mieterstrommodellen ist rechtlich 

beides möglich, wenn es im Vertrag entsprechend abgebildet 

ist. Das Unternehmen wird in der Regel an einer Vollversorgung 

keinInteressehabenundnurdenüberschüssigeneigen

erzeugten Strom liefern wollen. Der Stromkunde sollte hierbei 

im Vorfeld mit seinem Stromlieferanten klären, ob dies nach 

dem bestehenden Vertrag möglich ist, da sich dadurch das 

AbnahmeprofildesKundenändert.TeilweiseistinStromliefer

verträgenaucheineGesamtabnahmeverpflichtungvereinbart,

gegen die ein teilweiser Strombezug aus einer EEAnlage 

verstoßenwürde.

 > Strompreis: Mit Ausnahme von Mieterstrommodellen sind 

die Vertragsparteien bei der Ausgestaltung des Strompreises 

weitgehendfrei.HierwirdmanimEinzelfalleinenPreisfinden

müssen,derfürbeideParteienwirtschaftlichinteressantist–

also einerseits unter dem regulären Strombezugspreis des 

Abnehmers liegt und andererseits die Investitionskosten des 

Unternehmens deckt.

 > Laufzeit: ZurlangfristigenAbsicherungderInvestitionenindie

EEAnlagen hat das Unternehmen im Regelfall ein Interesse 

daran, den Stromkunden so lange wie möglich vertraglich 

zubinden.FreilichgibtesfürVertragslaufzeitenrechtliche

Grenzen.WerdennatürlichePersonenfürihrenprivatenBedarf

beliefert (z. B. Mieter einer Wohnung), darf die Erstvertrags

laufzeitzweiJahrenichtüberschreiten.Handeltessichum

ein Mieter strommodell, beträgt die maximale Vertragslaufzeit 

sogarnureinJahr.BeiderBelieferungvonUnternehmenfür

deren  betrieblichen Bedarf sind dagegen längere Vertrags

laufzeitenvonbiszufünfJahrenodermehrmöglich.Eine

 pauschale Obergrenze gibt es hierbei nicht, dies muss vielmehr 

anhand einer Abwägung des Einzelfalls ermittelt werden.

GenerellverlangtdasGesetz,dassVerträgeüberdieStromlieferung

anLetztverbrauchereinfachundverständlichgefasstseinmüssen.

Weitere formale Anforderungen zu den Regelungen, die sich im 

Vertragwiederfindenmüssen,ergebensichaus§ 41 EnWG.Zudem

ergeben sich bei der Belieferung von Haushaltskunden  zusätzliche 

Anforderungen aus § 41b EnWG. Auf eine gesetzeskonforme, 

idealer weise juristisch begleitete Vertragsgestaltung sollte daher 

ein besonderes Augenmerk gelegt werden.

https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__41.html
https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__41b.html
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4.1.5 Messung und Abrechnung

Soll der in einer EEAnlage erzeugte Strom sowohl durch das 

Unternehmen selbst verbraucht als auch an Dritte weitergeleitet 

werden,müssendiejeweiligenStrommengengemessenundvonei

nander abgegrenzt werden. Ein individuelles Messkonzept ist daher 

in derartigen Konstellationen unbedingt notwendig. Die Messung 

muss mit geeichten Messeinrichtungen erfolgen. An den Strom

kundengelegteRechnungenmüssenzudemtransparentseinund

den Vorgaben der Stromkennzeichnunggenügen(§ 42 EnWG).

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

TISCHLEREI MIT 80 kWp-SOLARANLAGE 

UND MEHRFAMILIENHAUS

 > Energiewirtschaftliche Pflichten beachten 

( Registrierung im Marktstammdatenregister, 

 Vorhaltung technischer Einrichtungen zugunsten 

des  Netzbetreibers)

 > Anzeige der Belieferung der Mieter beim 

 Hauptzollamt

 > Stromlieferung zu den reinen Stromgestehungs-

kosten möglich – keine Zahlung von Netzentgelten, 

netzentgeltgekoppelten Umlagen oder Stromsteuer

 > Pflicht zur jährlichen Abgabe einer Strom-

steuererklärung bis 31.05. des Folgejahres

 > Einigung mit Mietern über Vollversorgung/ 

Teilversorgung und Strompreis (keine Verpflichtung 

der Mieter, den Strom aus der Solaranlage zu be-

ziehen!)

 > Laufzeit der Stromlieferverträge mit den Mietern 

des Mehrfamilienhauses max. 2 Jahre

 > Ggf. Optionen einer Mieterstromförderung prüfen

Netzver-
knüpfungs-
punkt

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

SOLARANLAGE MIT 1,2 MWp IM GEWERBEPARK

 > Energiewirtschaftliche Pflichten beachten 

( Registrierung im Marktstammdaten register, 

 Vorhaltung von technischen Einrichtungen 

 zugunsten des Netzbetreibers und des Direkt-

vermarkters)

 > Anzeige der Belieferung weiterer Unternehmen 

beim Hauptzollamt

 > Antrag auf stromsteuerfreie Entnahme aus EE-An-

lagen mit einer installierten Leistung von mehr als 

1 MW beim Hauptzollamt

 > Stromlieferung zu den reinen Stromgestehungs-

kosten möglich – keine Zahlung von Netzentgelten, 

netzentgeltgekoppelten Umlagen oder Stromsteuer

 > Pflicht zur jährlichen Abgabe einer Strom-

steuererklärung bis 31.05. des Folgejahres

 > Sorgfältige Ausgestaltung der Stromlieferverträge

Netzver-
knüpfungs-
punkt

https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__42.html
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ANWENDUNGSBEISPIEL: 

BELIEFERUNG EINES GEWERBEPARKS AUS 

 FREIFLÄCHENANLAGE MIT 3,5 MWp ÜBER 

 DIREKTLEITUNG

 > Energiewirtschaftliche Pflichten beachten 

( Registrierung im Marktstammdatenregister, 

 Vorhaltung von technischen Einrichtungen-

zugunsten des Netzbetreibers und des Direkt-

vermarkters)

 > Anzeige der Belieferung Dritter beim Haupt zollamt 

durch Anlagenbetreiber

 > Volle Stromsteuerpflicht für die an Dritte 

 gelieferten Strommengen

 > Stromlieferung zu den Stromgestehungs kosten 

zzgl. Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh möglich 

– keine Zahlung von Netzentgelten oder netzent-

geltgekoppelten Umlagen

 > Pflicht zur jährlichen Abgabe einer Strom-

steuererklärung bis 31.05. des Folgejahres

 > Sorgfältige Ausgestaltung der Stromlieferverträge

Netzver-
knüpfungs-
punkt

4.2. Drittbelieferung über 
das öffentliche Netz

Wie bereits im Rahmen der Eigenversorgung dargestellt (vgl. 

Kap. 3.3), sind die regulatorischen Anforderungen bei einer Durch

leitungdesStromsdurchdasöffentlicheNetzsehrhoch.Diesgiltin

gleichemMaßefürdieBelieferungvonDrittenüberdasöffentliche

Netz.HinzukommenzusätzlicheformaleVoraussetzungenwie

die Anzeige der Belieferung von Haushaltskunden bei der Bun

desnetzagenturnach§5EnWGunterNachweisderpersonellen,

technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie der 

ZuverlässigkeitderGeschäftsleitung(vgl.Kap. 5.1.1).

FürHandwerksbetriebe,kleineundmittlereUnternehmen,deren

Kerngeschäft nicht die Stromerzeugung und Stromversorgung ist, 

isteineBelieferungvonDrittenüberdasöffentlicheNetzdaher

 keine realistische Option. Aus diesem Grund soll dieser Komplex 

hier nicht weiter vertieft werden.
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5 

Vermarktung von 
Überschussstrom

Einer der großen Vorteile von EEAnlagen zur Eigenversorgung oder 

Drittbelieferung besteht darin, dass das Unternehmen erzeugte 

Strommengen, die es nicht selbst verbrauchen oder innerhalb der 

KundenanlageanDritteliefernkann,indasöffentlicheNetz

einspeisenunddafüreineEEG-FörderunginAnspruchnehmen

kann.NachfolgendsolldahereinKurzüberblicküberdieVermark

tung des Überschussstroms und die entsprechenden Fördermög

lichkeiten gegeben werden. Im Einzelfall kann dies aber mit 

zusätz lichen  Anforderungen verbunden sein, so dass dies eine 

umfassende rechtliche Beratung nicht ersetzt.

Netzver-
knüpfungs-
punkt

EEG-Förderung

Das Unternehmen speist erzeugte Strommengen, die es nicht selbst verbrauchen 
oder innerhalb der Kundenanlage an Dritte liefern kann, in das öffentliche Netz 
ein und erhält dafür eine EEG-Förderung.
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ANWENDUNGSBEISPIEL: 

 BAUMARKT MIT ÜBERSCHUSSEINSPEISUNG

 > Ein Baumarkt betreibt auf dem Dach der Markthalle 

eine Solaranlage mit einer installierten Leistung 

von 150 kWp, die im Januar 2023 neu in Betrieb ge-

nommen wird. Wochentags wird der in der Solaran-

lage erzeugte Strom vollständig selbst verbraucht. 

Sonntags hat der Baumarkt einen deutlich gerin-

geren Grundlastbedarf, so dass der überschüssige 

Strom in das öffentliche Netz  eingespeist wird.

 > Aufgrund der großen Fläche der Markthalle  könnte 

dort sogar eine Anlage mit einer installierten 

Leistung von insgesamt 500 kWp errichtet werden. 

Die darin erzeugte Strommenge kann aber auch 

wochentags nicht mehr selbstverbraucht werden, 

es müsste dann ein großer Teil eingespeist werden.

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

„BELIEFERUNG EINES GEWERBEPARKS AUS 

EINER FREIFLÄCHEN ANLAGE MIT 750 kWp UND 

ÜBERSCHUSSEINSPEISUNG

 > Ein Anlagenbetreiber nimmt im Sommer 2023 eine 

Freiflächenanlage mit einer installierten Leistung 

von 750 kWp innerhalb eines 500 m-Randstreifens 

entlang einer Bahnstrecke in Betrieb. Aus der 

 Anlage versorgt er mehrere kleine Handwerksbe-

triebe im angrenzenden Gewerbegebiet und möchte 

den überschüssigen Strom in das öffentliche Netz 

einspeisen. Dafür erhält er eine finanzielle Förde-

rung über einen Zeitraum von 20 Jahren ab Inbe-

triebnahme der Anlage.

5.1. Inanspruchnahme einer 
EEG-Förderung

DasErneuerbare-Energien-Gesetz(EEG)gewährtfürStrom,deraus

erneuerbaren Energien (z. B. Wind oder Solarenergie) erzeugt und 

indasöffentlicheNetzeingespeistwird,einefinanzielleFörderung

übereinenZeitraumvon20JahrenabInbetriebnahmederAnlage.

WiehochdiefinanzielleFörderungist,orientiertsichandemsog.

anzulegenden Wert. Dies ist der Fördersatz, der jeder Anlage 

individuell aufgrund eines Ausschreibungszuschlags oder durch das 

EEG selbst (in Abhängigkeit von Art, Größe und Inbetriebnahme

datum der Anlage) zugeordnet ist.

FürdieInanspruchnahmeeinerEEG-FörderungistesimRegelfall

unerheblich, ob ein Teil des erzeugten Stroms zuvor selbstver

brauchtoderanDritteaußerhalbdesöffentlichenNetzesgeliefert

wurde.EineAusnahmegiltallerdingsfürausschreibungspflichtige

Windenergieanlagen oder Solaranlagen, die in einer Ausschrei

bungsrundevordem01.01.2023einenZuschlagerhaltenhaben:

Diese unterliegen einem sog. Eigenversorgungsverbot. Der in 

diesen Anlagen erzeugte Strom darf daher nicht selbstverbraucht 

werden,ansonstenentfälltdieEEG-Förderung.Fürabdem

01.01.2023erteilteZuschlägegibtesdieseRestriktionnichtmehr.
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5.1.1 Netzeinspeisung und Direktvermarktung

Betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung bis max. 

100kWmüssensichumdieVermarktungdesÜberschussstroms

nichtgesondertkümmern.HierkannderStromeinfachanden

Verteilnetzbetreiber,andessenNetzdieAnlageangeschlossenist,

geliefertwerden.DerAnlagenbetreibererhältdannvomNetzbe

treibereineEinspeisevergütungausgezahlt,diedemanzulegenden

WertabzüglicheinesAbschlages(0,4ct/kWhbeifluktuierenden

 Energien wie Wind und Solarenergie, ansonsten 0,2 ct/kWh) ent

spricht. Alternativ dazu steht es den Anlagenbetreibern aber frei, 

den Überschussstrom direktzuvermarkten.

Betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 

100kWunterliegendagegeneinerDirektvermarktungspflicht.Dies

bedeutet,siemüssensichfürdeneingespeistenÜberschussstrom

einen Direktvermarkter suchen, der den Strom abnimmt und zu 

einemvereinbartenPreisvergütet,undmitdiesemeinenDirektver

marktungsvertrag schließen. In der Praxis entspricht die Direkt

vermarktungsvergütungmeistdemsog.energieträgerspezifischen

MonatsmarktwertabzüglicheinesvertraglichvereinbartenDirekt

vermarktungsentgelts.DerenergieträgerspezifischeMonatsmarkt

wertwirdfürjedeErzeugungsartausdemMonatsmittelwertdes

SpotmarktpreisesgesondertermitteltundmonatlichimNachgang

durch die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht15.

15 DieMonatsmarktwertesindabrufbaraufdervondenvierdeutschenÜbertragungsnetzbetreibernbetriebenenInformationsplattformnetztransparenz.de:
https://www.netztransparenz.de/Erneuerbare-Energien-Gesetz/Marktpraemie/Marktwerte(letzterAbruf:09.12.2022).

Liegt der Monatsmarktwert unterhalb des anzulegenden Werts 

einerEnergieanlage,gleichtderNetzbetreiberdieDifferenzdurch

Zahlungeinersog.Marktprämie aus. In Summe bekommt der 

Anlagenbetreiber daher auch bei der Direktvermarktung (mindes

tens)einEntgeltinHöhedesfürdiejeweiligeAnlageanzulegenden

Werts,abzüglichdesDirektvermarktungsentgelts.Unterschied

hierbeiistaber,dassderZahlungsflussbeiniedrigenBörsen

strompreisen aus zwei Richtungen kommt – teilweise vom Direkt

vermarkter,teilweisevomNetzbetreiber.

Netzbetreiber

Netzver-
knüpfungs-
punkt

Direktvermarkter

€ €

Marktprämienmodell: im Falle von niedrigen Börsenstrompreisen bekommt 
der Anlagenbetreiber bei der Direktvermarktung Zahlungen sowohl vom Direkt-
vermarkter als auch vom Netzbetreiber.

Vermarktungsoptionen

Netzeinspeisung (Ausnahme)

Einspeisevergütung 
für  kleine Anlagen

 > Anlagen bis 100 kW

 > Höhe der Einspeise-
vergütung: 
 Anzulegender Wert abzüg-
lich 0,4 ct/kWh (Wind/Solar) 
bzw. 0,2 ct/kWh

Ausfallvergütung

 > Anlagen > 100 kW

 > Höhe der Einspeise-
vergütung:  80 % des 
 Anzulegenden Wertes

 > max. 3 Monate in  Folge 
und 6 Monate pro 
 Kalenderjahr

Direktvermarktung (Regelfall)

Inanspruchnahme 
der  Marktprämie

 > verpflichtend für  Anlagen 
> 100 kW (für kleine 
 Anlagen optional)

 > Zahlung vom Direk-
vermarkter: vereinbarter 
Preis abzgl. Direktver-
marktungsentgelt

 > Zahlung vom Netz-
betreiber: Marktprämie 
(Anzulegender Wert abzgl. 
energieträgerspezifischer 
Monatsmarktwert)

sonstige Direktvermarktung

 > keine finanzielle Förderung

 > Vermarktungsverträge 
 erforderlich, z. B. PPA

ttps://www.netztransparenz.de/Erneuerbare-Energien-Gesetz/Marktpraemie/Marktwerte
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PRA XISTIPP: 

SOLARANLAGEN > 100 kWp MIT HOHEM 

 EIGENVERBRAUCHSANTEIL

Sobald die installierte Leistung 100 kWp überschreitet, 

muss die Anlage an der Direktvermarktung teilnehmen. 

Dies kann mit einem hohen Eigenverbrauchsanteil Pro-

bleme bereiten: Die in das Netz eingespeiste Strommen-

ge ist dann nicht nur verhältnismäßig gering, sondern 

darüber hinaus auch schlecht prognostizierbar. Hier ist 

möglicherweise kein Direktvermarkter bereit, die Anlage 

unter Vertrag zu nehmen.

Bisher behalf man sich in solchen Fällen mit der Ver-

marktungsform der Ausfallvergütung. Dafür bekam 

der Anlagenbetreiber zwar nur 80  % des anzulegenden 

Wertes ausgezahlt, und auch dies nur für max. 6  Monate 

im Jahr, allerdings ließ sich dies angesichts des hohen 

Eigenverbrauchsanteils meist verkraften. Ab 01.01.2023 

hat sich die Rechtslage noch verschärft: Wenn die 

zeit lichen Grenzen, in denen sich eine Anlage in der 

Ausfallvermarktung befinden darf, überschritten werden, 

wird eine Strafzahlung an den Netzbetreiber in Höhe von 

10 € pro Kilowatt installierter Leistung und Monat fällig. 

Je nach Größe der Anlage summiert sich dies schnell 

auf einen hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen 

Betrag im Jahr.

Dieses Problem ist politisch adressiert, allerdings bisher 

nicht gelöst. Hier sollte daher bereits in der Planungs-

phase der Kontakt mit potenziellen Direktvermarktern 

gesucht werden. Im Extremfall hilft nur, die Leistungs-

grenze von 100 kW nicht zu überschreiten und ggf. nach 

Ablauf eines Jahres die Anlage zu erweitern.

16 DarüberhinausbekommenauchBürgerenergiegesellschaftenfürAnlagenbiszu6MWinstallierterLeistungeinegesetzlicheFörderungohneAusschreibungsteilnahme.
HierfürsindjedocheineReihevonVoraussetzungeneinzuhalten,aufderenDarstellungandieserStelleverzichtetwerdensoll.

5.1.2. Förderung von Solaranlagen

5.1.2.1 Überblick Fördersystematik

DieHöhederEEG-VergütunghängtbeineuenSolaranlagenab

2023 von Art und Größe der Anlage ab. Man unterscheidet hier zwei 

Segmente:SolaranlagendeserstenSegmentssinddieklassischen

Freiflächenanlagen,währendessichbeiSolaranlagendeszweiten

Segments um Dachanlagen handelt.

In beiden Segmenten beträgt die relevante Leistungsgrenze 

1 MW.FreiflächenanlagenundDachanlagenbis1MWerhalten

eine gesetzliche Förderung16.GrößereAnlagenmüssendagegen

an einem Ausschreibungsverfahren teilnehmen und bekommen 

nur dann eine Förderung, wenn sie einen Ausschreibungs

zuschlag erhalten. Geboten wird auf den anzulegenden Wert, 

denderAnlagenbetreiberfürdeneingespeistenStromerhalten

möchte,wobeifürjedesderbeidenSegmentezwei-bisdreimal

proJahrseparateAusschreibungsrundendurchgeführtwerden.

Im Bereich der gewerblichen Eigenversorgung mit Überschuss

einspeisung sind in erster Linie Anlagengrößen bis 1 MW relevant, 

so dass auf eine Darstellung der Anforderungen und des Ablaufs 

des Ausschreibungsverfahrens verzichtet werden soll.

DienachfolgendenAusführungenbeziehensichdamitaufab2023

neu in Betrieb genommene Solaranlagen mit einer Leistung bis 

1MW.Unabhängigdavonistesnatürlichauchmöglich,bestehen

de Solaranlagen, die bisher in Volleinspeisung betrieben wurden, 

auf Eigen/Drittversorgung und Überschusseinspeisung umzu

stellen.IndiesemFallkannderAnlagenbetreiberfürdeneinge

speistenÜberschussstromdieselbeEEG-VergütunginAnspruch

nehmen wie zuvor im Rahmen der Volleinspeisung. Handelt es 

sich dagegen um eine ausgeförderte Solaranlage, deren 20jäh

rigerEEG-Förderzeitraumbereitsabgelaufenist,gibtesfürden

eingespeisten Überschussstrom keinerlei Förderung; hier muss 

sich der Betreiber selbst um eine Vermarktung im Wege der sons

tigenDirektvermarktung(z.B.überPower-Purchase-Agreements)

kümmern(siehedazuunterKap. 5.2).

EEG 2023

Solaranlagen des ersten Segemnts

 > Freiflächenanlagen und Solaranlagen auf, an oder in sonstigen 
 baulichen Anlagen, die weder Gebäude noch Lärmschutzwände sind

Solaranlagen des zweiten SegemntsMW

 > Solaranlagen auf, an oder in einem Gebäude oder 
einer Lärmschutzwand

≤ 1 MW

Gesetzliche 
Förderung

> 1 MW

Ausschreibung 
„erstes Segment“

Bürgerenergie

Gesetzliche Förde-
rung bis 6 MW

≤ 1 MW

Gesetzliche 
Förderung

> 1 MW

Ausschreibung 
„zweites Segment“
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5.1.2.2 Gesetzliche Förderung von Dachanlagen

FürDachanlagenmiteinerinstalliertenLeistungvon1MWist

der anzulegende Wert gesetzlich festgelegt. Die konkrete Höhe 

hängt vom jeweiligen Inbetriebnahmezeitpunkt ab – den bei 

InbetriebnahmegeltendenFördersatzbehältdieAnlagedannfür

20Jahre.DerFördersatzistGrundlagefürdieBerechnungder

Einspeisevergütung17 oder – in Fällen der Direktvermarktung 

–derMarktprämie.FürdasInbetriebnahmejahr2023stehen

dieVergütungssätzedirektin§ 48 Abs. 2 Satz 1 EEG 2023. Ab 

01.02.2024 verringern sich diese Werte alle sechs Monate um 

1 %18.DieVergütungssätzesindleistungsabhängig gestaffelt. 

GrößereAnlagenerhaltenanteiligauchdieerhöhteVergütung

derunterenVergütungsklassen.

17 WirdderStromandenNetzbetreibergeliefert,sindvomanzulegendenWert0,4ct/kWhabzuziehen.
18 DieBundesnetzagenturveröffentlichtdiegeltendenFördersätzefürSolaranlagenunddenMieterstromzuschlag:https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/

ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/start.html(letzterAbruf:22.02.2023).

Leistungsabhängige Vergütungssätze zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme

Installierte Leistung Anzulegender Wert bei Inbetrieb-

nahme 01.01.2023 – 31.01.2024

Anzulegender Wert bei Inbetrieb-

nahme 01.02.2024 – 31.07.2024

Anzulegender Wert bei Inbetrieb-

nahme 01.08.2024 – 31.01.2025

≤ 10 kW 8,60 ct/kWh 8,51 ct/kWh 8,43 ct/kWh

≤ 40 kW 7,50 ct/kWh 7,43 ct/kWh 7,35 ct/kWh

≤ 100 kW bis 1 MW 6,20 ct/kWh 6,12 ct/kWh 6,08 ct/kWh

BEISPIEL:

 > Eine Dachanlage mit einer installierten Leistung 

von 300 kWp und Inbetriebnahme im Jahr 2023 hat 

demnach einen durchschnittlichen anzulegenden 

Wert von 6,41 ct/kWh.

 > Die ersten 10 kWp werden höher vergütet als die 

nächsten 30 kWp; und diese wiederum höher als die 

dritte Leistungsklasse.

Ab01.01.2023gibteszudemeineerhöhteVergütungfürVolleinspei-

seanlagen. Wenn der gesamte in der Anlage erzeugte Strom in das 

NetzeingespeistwirdundkeinvorherigerSelbstverbrauchstatt

findet,erhältderAnlagenbetreibereinenAufschlagaufdieoben

dargestelltenanzulegendenWerte:

10 kWp   x   8,60 ct/kWh   +   30 kWp   x   7,50 ct/kWh 
300 kWp 300 kWp

+   260 kWp   x   6,20 ct/kWh  =  6,41 ct/kWh 
300 kWp

https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__48.html
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Leistungsabhängige Erhöhung der Vergütungssätze bei Volleinspeisung zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme

Installierte Leistung Erhöhung des anzulegenden Werts um …

Inbetriebnahme 

01.01.2023 – 31.01.2024

Inbetriebnahme 

01.02.2024 – 31.07.2024

Inbetriebnahme 

01.08.2024 – 31.01.2025

≤ 10 kW 4,80 ct/kWh 4,75 ct/kWh 4,70 ct/kWh

≤ 40 kW 3,80 ct/kWh 3,76 ct/kWh 3,72 ct/kWh

≤ 100 kW 5,10 ct/kWh 5,05 ct/kWh 5,0 ct/kWh

≤ 400 kW 3,20 ct/kWh 3,17 ct/kWh 3,14 ct/kWh

≤ 1 MW 1,90 ct/kWh 1,88 ct/kWh 1,86 ct/kWh

Voraussetzungist,dassderAnlagenbetreiberdemNetzbetreiber

die beabsichtigte Volleinspeisung vor der Inbetriebnahme bzw. 

jährlichzum01.12.fürdasFolgejahrmitteilt.EinjährlicherWech

sel zwischen Volleinspeisung und Teileinspeisung ist möglich. 

FürUnternehmen,derenvorrangigesZieldieEigenversorgungaus

derSolaranlageist,scheintdieerhöhteVergütungfürVolleinspei

seanlagen auf den ersten Blick uninteressant. Allerdings ist es ab 

dem 01.01.2023 möglich, auf demselben Dach sowohl eine Teilein

speise als auch eine Volleinspeiseanlage zu betreiben. Größere 

Anlagenkonstellationen können also so geteilt werden, dass einer

seits der Eigenbedarf des Unternehmens optimal abgedeckt wird 

undandererseitsdievorhandeneDachflächevollausgenutztwird.

Voraussetzungistlediglich,dassbeideAnlagenteileübergetrennte

MesseinrichtungenverfügenundderAnlagenbetreiberdemNetz

betreiber vor Inbetriebnahme bzw. vor dem 01.12. des Vorjahres 

mitteilt, welcher Anlagenteil in Volleinspeisung und welcher in Teil

einspeisung betrieben werden soll. Vor diesem Hintergrund kann 

dieerhöhteVolleinspeisevergütunggeradefürUnternehmen,die

beieinemüberschaubarenEigenbedarfübergroßeDachflächen

verfügen,eineinteressanteOptionsein.

EsistindiesemZusammenhangallerdingsausdrücklichdarauf

hinzuweisen,dassderdargestellteFörderrahmennurfürSolar

anlagen gilt, die ab 01.01.2023 neu in Betrieb genommen werden. 

Betreibt das Unternehmen bereits eine Bestandsanlage, die bisher 

zur Volleinspeisung genutzt wird und nun auf Teileinspeisung um

gestellt werden soll, gelten teilweise andere Regelungen. Hier ist 

eine Beratung im Einzelfall unverzichtbar.

ANWENDUNGSBEISPIEL: BAUMARKT MIT 

 ÜBERSCHUSSEINSPEISUNG

 > Energiewirtschaftliche Pflichten beachten (Regis-

trierung im Marktstammdatenregister, Vorhaltung 

 technischer Einrichtungen zugunsten des Netzbe-

treibers)

 > Stromverbrauch zu den reinen Stromgestehungs-

kosten – keine Zahlung von Netzentgelten, netzent-

geltgekoppelten Umlagen oder Stromsteuer

 > Pflicht zur jährlichen Abgabe einer Stromsteuer-

erklärung bis 31.05. des Folgejahres

 > Gesetzlicher Förderanspruch für den eingespeisten 

Überschussstrom ohne Ausschreibungsteilnahme bis 

31.12.2043

 > Durchschnittlicher anzulegender Wert von 6,62 ct/kWh 

10 kW   x   8,60 ct/kWh   +   30 kW   x   7,50 ct/kWh 
150 kW 150 kW

+  110 kW   x   6,20 ct/kWh = 6,62 ct/kWh 
150 kW

 > Direktvermarkungspflicht und Vorhaltung von Fern-

steuerungs einrichtungen für den Direktvermarkter

VARIANTE: BAUMARKT MIT ÜBERSCHUSS- 

UND  VOLLEINSPEISUNG

 > Möglichkeit der Erweiterung um eine Vollein-

speiseanlage mit 350 kWp (auch gleichzeitig mit 

Teilein speiseanlage bzw. innerhalb desselben 

 Kalenderjahres)

 > Eigene Messeinrichtung, Mitteilung der beab-

sichtigten Volleinspeisung aus diesem Anlagenteil 

vor Inbetriebnahme an den Netzbetreiber

 > Durchschnittlicher anzulegender Wert für den aus 

der Volleinspeiseanlage (Inbetriebnahme 2023) 

 eingespeisten Strom von 10,0 ct/kWh

+   60 kW   x   (6,20 ct/kWh + 5,10 ct/kWh)

+ 250 kW   x   (6,20 ct/kWh + 3,2 ct/kWh)  = 10,0 ct/kWh 

10 kW   x   (8,60 ct/kWh + 4,80 ct/kWh)   
350 kW

+   30 kW   x   (7,50 ct/kWh + 3,80 ct/kWh) 
350 kW

350 kW

350 kW
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5.1.2.3 Gesetzliche Förderung von Freiflächenanlagen

FürFreiflächenanlagenmiteinerinstalliertenLeistungbis1MWist

der anzulegende Wert bei Inbetriebnahme im Jahr 2023 gesetzlich 

auf 7 ct/kWh festgelegt. Eine leistungsabhängige Staffelung gibt es 

hier nicht. 

BeiFreiflächenanlagen–egalobgesetzlichgefördertundaus

schreibungspflichtig–istallerdingszubeachten,dassdiesenicht

überallförderfähigsind.Vielmehrsindin§ 48 Abs. 1 EEG 202319 

die förderfähigen Flächenkategorien abschließend aufgezählt. Vor 

PlanungeinesFreiflächenprojektesmussdaherdieFörderfähig

keitderFlächesorgfältiggeprüftwerden;invielenFällenistauch

erforderlich, dass ein beschlossener Bebauungsplan der Gemeinde 

vorliegt.

Im Bereich gewerblicher Eigenversorgung können vor allem 

folgendeFlächenkategorienvonInteressesein(Nennungenohne

AnspruchaufVollständigkeit):

 > Anlagen im Bereich von Altbebauungsplänen, die vor dem 

01.09.2003aufgestelltundseitdemnichtmehrmitdemZweck

geändert wurden, eine Solaranlage zu errichten,

 > AnlagenimBereichvonAltbebauungsplänen,diefürden

 Anlagenstandort vor dem 01.01.2010 ein Gewerbe oder 

Industrie gebiet ausgewiesen haben, auch wenn der Bebauungs

plan später geändert wurde,

 > Anlagen im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans 

auf Flächen, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen 

liegen und in einer Entfernung von bis zu 500 m, gemessen vom 

 äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet worden sind,

 > Anlagen im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans 

aufKonversionsflächenauswirtschaftlicher,verkehrlicher,

wohnungsbaulicherodermilitärischerNutzung,

 > AnlagenaufParkplatzflächen.

19 §48Abs.1EEG2023enthältdieförderfähigenFlächenkategorienfürFreiflächenanlagenbis1MW.FürausschreibungspflichtigeAnlagenmiteinerinstalliertenLeistung
von mehr als 1 MW ergeben sich die (größtenteils deckungsgleichen) Förderkategorien aus § 37 Abs. 1 EEG 2023.

ANWENDUNGSBEISPIEL: 

BELIEFERUNG EINES GEWERBEPARKS AUS 

EINER FREIFLÄCHENANLAGE MIT 750 kWp 

UND ÜBERSCHUSSEINSPEISUNG, INBETRIEB-

NAHME 2023

 > zu den energiewirtschaftlichen Pflichten und allen 

Fragen rund um die Belieferung von Dritten siehe 

Anwendungsbeispiel „Belieferung eines Gewerbe -

parks aus Freiflächenanlage mit 3,5 MWp über 

Direktleitung“ (vgl. Kap. 4.2)

 > Gesetzlicher Förderanspruch für den einge speisten 

Überschussstrom ohne Ausschreibungsteilnahme 

bis 31.12.2043

 > Förderfähige Flächenkategorie: Anlage im 

Geltungs bereich eines beschlossenen Bebauungs-

plans auf einer Fläche längs von Autobahnen oder 

Schienenwegen in einer Entfernung von bis zu 

500 m, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn

 > Bebauungsplan als Fördervoraussetzung, so-

weit die Solaranlage jenseits eines 200 m-Strei-

fens längs der Bahnschienen errichtet wurde (im 

Einzelfall prüfen!)

 > Anzulegender Wert von 7 ct/kWh

 > Direktvermarkungspflicht und Vorhaltung von Fern-

steuerungseinrichtungen für den Direkt vermarkter

https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__48.html
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__37.html
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5.1.3 Förderung von Windenergieanlagen

Soweit es um die NeuerrichtungvonWindenergieanlagenfür

die betriebliche Eigenversorgung geht, gelten letztlich dieselben 

LeistungsgrenzenwiebeiSolaranlagen:Biszueinerinstallierten

Leistung von 1 MW erhalten neue Windenergieanlagen eine gesetz

licheFörderung,darüberhinausbestehteineAusschreibungs

pflicht.ModerneWindenergieanlagenverfügeninallerRegelüber

eine Leistung von deutlich mehr als 1 MW, daher kann der Über

schussstrom nur bei Vorliegen eines Ausschreibungszuschlags und 

zudendortbezuschlagtenKonditionenfinanziellgefördertwerden.

Auf eine detaillierte Darstellung des Ausschreibungsverfahrens 

und der möglichen Förderhöhe wird an dieser Stelle verzichtet, da 

dieNeuerrichtungvonWindenergieanlagenfürkleineundmittel

ständische Unternehmen eine eher untergeordnete Bedeutung hat. 

ZudemistdieGenehmigungausverschiedenenGründen(Raum

ordnung,Naturschutzetc.)äußerstkomplex.HieristeineEinzelfall

beratung unerlässlich.

Wirtschaftlich interessanter – auch wenn es sich hierbei ebenfalls 

umEinzelfällehandelndürfte–kanndemgegenübereineEigen

versorgung oder Belieferung von Unternehmen aus Bestands-

anlagen sein, möglicherweise sogar aus ausgeförderten Anlagen. 

ZudenkenistbeispielsweiseanWindparksoderEinzelanlagen,die

sichinräumlicherNähezueinemGewerbegebietoderzugröße

renIndustriekundenbefinden,dieübereineDirektleitungversorgt

werden könnten.

DieFragenachderfinanziellenFörderungvoneingespeistem

Überschussstromisthierschnellbeantwortet:SoweitseitInbetrieb

nahme der Windenergieanlage noch keine 20 Jahre vergangen sind, 

kannfürdenÜberschussstromderjeweiligeindividuelleFördersatz

der Anlage in Anspruch genommen werden. Ist die Windenergiean

lage dagegen schon älter als 20 Jahre und damit die EEGFörderung 

beendet,gibteskeinerleiFörderungfürdenÜberschussstrom.Hier

muss sich der Betreiber selbst um eine Vermarktung im Wege der 

sonstigenDirektvermarktung(z.B.überPower-Purchase-Agree

ments)kümmern(siehedazuunterKap. 5.2.).

WesentlichkomplexerindiesemZusammenhangistdieFrageder

netztechnischen Anbindung der bestehenden Windenergieanlage 

an das Unternehmen. In aller Regel wird es noch keine Direkt

leitung zwischen Windenergieanlage und Unternehmen geben, 

sondernbeidewerdennurüberdasöffentlicheNetzmiteinander

verbunden sein. Da an Eigenversorgung und/oder Drittbelieferung 

unterInanspruchnahmedesöffentlichenNetzesjedochsehrhohe

regulatorische Anforderungen zu stellen sind (vgl. Kap. 3.3.1),dürfte

meistdasZielsein,eineneueDirektleitungzuverlegenunddie

Windenergieanlage direkt in die Kundenanlage des Unternehmens 

einzubinden.

Rein faktisch geht damit also eine Änderung des Netzanschlusses 

derBestandsanlageeinher.HieristgrößteVorsichtgeboten:Inden

vergangenen Jahren hat es – auch aufgrund europarechtlicher Vor

gaben – umfassende Änderungen der technischen Anforderungen 

gegeben,dievonEnergieanlagenamNetzanschlusseinzuhalten

sind.Anlagen,dieimZeitpunktdieserÄnderungenbereitsam

Netzangeschlossenwaren,genießenzwarBestandsschutz.Dieser

entfälltjedoch,wennwesentlicheÄnderungenamNetzanschluss

vorgenommenwerden.EineUmverlegungdesNetzverknüpfungs

punktes einer bestehenden Windenergieanlage kann also dazu 

führen,dassandieAltanlageelektrotechnischeAnforderungen

gestelltwerdenbzw.nachgewiesenwerdenmüssen,diedieAnlage

garnichtoderzumindestnichtohnegrößerenNachrüstaufwand

erfüllenkann.HieristdaherimVorfeldeineumfassendefachliche

BeratungundeineAbstimmungmitdemzuständigenNetzbetreiber

unverzichtbar.

5.2. Ungeförderte Direkt vermarktung – 
PPA

Gerade bei größeren EEAnlagen oder ausgeförderten Altanlagen ist 

die sonstige Direktvermarktung eine denkbare Option. Hier gibt es 

fürdeneingespeistenStromkeinefinanzielleFörderungnachEEG.

VielmehrmüssendieAbnahmedesStroms,dieHöhederVergü

tung und weitere Modalitäten der Stromlieferung im Rahmen sog. 

Power-Purchase-Agreements (PPA) individualvertraglich zwischen 

dem Anlagenbetreiber und dem Abnehmer geregelt werden. Es 

sind unterschiedlichste Modelle denkbar, etwa der Verkauf an einen 

DirektvermarkterzueinemFixpreisodereinsog.Offsite-PPAüber

dasöffentlicheNetzmiteinemGroßabnehmer(z.B.Industrieunter

nehmen) als Direktlieferungsvertrag.

Die Vertragsgestaltung von PPA ist hochkomplex und die an den 

Vertrag zu stellenden Anforderungen variieren je nach konkretem 

Anwendungsfallsehrstark.EinedetaillierteDarstellungwürde

denvertretbarenUmfangdieserHandlungshilfeüberschreiten.

ImRegelfallfindetdasInstrumentderPPAfürkleineundmittel-

ständischeUnternehmen,diedieNeuerrichtungvonEnergie-

anlagenvorrangigfürdiebetrieblicheEigenversorgungplanen,

keine  Anwendung.

https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/preisleitfaden-green-ppa/
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